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Genomanalysen 1m Versicherungs- un Gerichtswesen
FEthische Überlegungen 7wel Problemkreisen des „genetisch gläsernen

Menschen“

Wer sıch beim gegenwärtıgen Stand der Gentechnik eıne begründete Meınung
ber die ethische Qualität des schon erreichten Handlungspotentials un iınsbe-
sondere ber die sıch 1abzeichnenden weıteren Entwicklungstendenzen bılden
wıll, begibt sıch vielfach auftf eiıne Art Gratwanderung 7zwıischen gegenwartıger
Realıtät un: möglicher Zukunft. Die Arbeit des Ethikers erhält dadurch eınen
teilweıse szenarıenartıgen, präventıiven, Ja „prädıktiven“ Grundzug. Gleichsam
auft Schritt un Irıtt wırd ıhm iın Erinnerung gerufen, W1€ sechr seıne Retlexionen
sowohl Rısiko- als auch Unsicherheitsbedingungen stehen. Dies trubht ei-

W die Freude darüber, U einmal nıcht ın der Posıtion des ımmer hiınterher-
laufenden un spat kommenden Teilnehmers 1m interdiszıplınären Wefttlauf

se1n.
Abgesehen jedoch davon, da{ß die Anwendung genomanalytischer Verfahren

schon heute ın estimmten Praxısbereichen ZUr Wirklichkeit gehört, ordern die
weltweıt vorangetriebenen verschiedenen Programme ZAHT: Erforschung des
menschlichen Genoms un: einıge muıt ıhnen verbundene Erwartungen eıner
ethischen Auseinandersetzung heraus, die sıch vergleichbar den se1lt Jahren lau-
tenden juristischen Forschungen nıcht VOT dem Betreten des och recht
übersichtlichen Arbeitsterrains eıner „prädıktiıven Ethik“ scheut!.

Vertahren der Genomanalyse
Miıt Genomanalyse werden die Untersuchungsmethoden bezeichnet, die eınen
aussagekräftigen Rückschlufß auf die Struktur un Beschaffenheit eınes Genoms,
der Gesamtheıt des Erbguts eıner Zelle b7zw eınes Organısmus, erlauben. Im
Vordergrund stehen die folgenden Untersuchungsebenen:

Chromosomen-Ebene: Untersuchung der 1m Zellkern iın artspezifischer An-
zahl un Gestalt enthaltenen, lichtmikroskopisch sıchtbaren un:! anfärbbaren
Eınheıten, auf denen die Erbanlagen lIınear angeordnet sind

Genprodukt-Ebene (proteinchemische Analysen): Untersuchung der durch die
Umsetzung genetischer Informationen produzıierten Proteıine (Eiweißmoleküle),
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Schlufßsfolgerungen zıehen können 1ın bezug autf die Beschaftenheit der
entsprechenden Gene (Abschnitte der Erbträgersubstanz Desoxyribonukleinsäu-engl. Abkürzung: DNA die „Bauanleitungen“ tür Proteıine enthalten).DNA-EbDbene Untersuchungen VON genetischem Materı1al auf molekularer
Ebene, auf der genetische Detekte entweder durch eıne direkte Analyse des be-
treffenden Gens der iındirekt durch Untersuchung benachbarter DNA-TIeile CI-
muıttelt werden, die mıiıt dem gesuchten defekten Gen 1n einer festen Bezıehungstehen, daß S1€E begründete Rückschlüsse auf das gyesuchte Gen ermöglıchen. Das
entscheidende Hılfsmittel sınd hıerbel SOSCNANNTE Gensonden, das heißt kurze
radıoaktıv der anders markierte DNA-Abschnitte, agühe denen sıch eın gyesuchtesGen 1m Genom eınes Urganısmus auffinden aßt

iıne direkte DNA-Analyse 1St 1U  _ durchführbar, WCNnN das gesuchte Zielgenbekannt 1St und eine spezıfische Gensonde ZUrTr Verfügung steht. Im Z7WEl1-
ten Fall (indırekte Analyse) mu{ INan sıch miıt SOgCNANNTEN Marker-Genen be-
gnugen, das heißt muıt DNA-Abschnitten, die ZW AAar selbst keinen Krankheitswert
haben, die 1aber mMi1t dem vesuchten defekten Gen ın einem estimmten Koppe-lungsverhältnis stehen, das aussagekräftige Schlufßfolgerungen erlaubt.

1ne besondere Erwähnung verdient das DNAÄ-Fingerprinting-Verfahren(auch DNA-Profiling). Damıt 1St eine iın den Jahren 984 /85 VO dem britischen
Genetiker lex Jeffreys entwickelte Methode gemeınt, mıt der das Verteilungs-
UuSIier bestimmter DNA-Abschnuitte miıt Hılfe eiıner Markierungsmasse sıchtbar
gemacht werden ann Dieses Verfahren macht sıch die Erkenntnis ZUNUTZEC, dafß
über das ZECSAMLTE menschliche Genom kürzere, häufig wıederkehrende DNA-
Abschnitte verteılt sınd, die keine erkennbare genetische Intormation tragen,ohl aber eın bestimmtes, Je eıgenes Muster aufweisen. Dieses Verteilungsmu-
Ster oilt als individuell verschieden, da{fß Berücksichtigung des Sonder-
falls einenger Zwillinge der Zufall identischer Profile praktisch vernachlässig-bar erscheınt. Zur Durchführung dieses heute schon (zum Beıispiel be] der Spu-
ICNAaUsSsWeErtunN krimineller Taten der 1im Rahmen VO Vaterschaftsprozessen) ın
ein1gen Fällen eingesetzten Verfahrens genugen kleine Mengen genetischen Ma-
ter1als W1€ Bluttropfen, Sperma, Haare Eın für die Ethik gSaNZ wesentliches
Merkmal besteht ach derzeitigem Wıssensstand darın, dafß der „genetische Fın-
gerabdruck“ keine Einblicke 1n die genetische Konstitution un in die Persön-
lichkeitsstruktur erlaubt.

Dıi1e Spannweıte des Begriftts Genomanlayse geht ber die Verfahren der
DNA-Ebene hınaus und umta{ßt auch alle Untersuchungsmethoden, dıe mıttel-
bare Autschlüsse der doch wıssenschaftlich genügend gesicherte Rückschlüsse
auf bzw über) die Struktur und Funktion VO (Genen 1efern.

Eın orofßes diagnostisches un: therapeutisches Interesse richtet sich aut die Er-
mittlung VO  m; Erbanlagen, die den INONOSCH (nur durch ein Gen) verursachten
Krankheiten zugrunde lıegen. Diese sınd in estimmten Fällen schon ertaßbar,
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bevor S1E als solche manıtest ausbrechen. In dieser Prognosekapazität liegt eın
besonders beachtender Fortschritt gegenüber äalteren Methoden. Hınzu
kommt die Möglichkeit der Erfassung VO genetisch determinierten Disposıiti0-
nen für besondere Empfindlichkeiten un: Anftälligkeiten gegenüber estimmten
Risıkotaktoren.

In den Miıttelpunkt rücken dabei besonders die Anwendungsmöglichkeiten
der direkten un indirekten DNA-Analysen, die 6S bei der nachfolgenden
ethischen Beurteilung primär gehen wird An der Eıgenart ıhrer möglichen Re-
sultate äßt sıch eın entscheidender Unterschied den herkömmlichen ntersu-
chungsmethoden insotern ablesen, als S1C grundsätzlich ber den aktuellen Vl
stand hınaus genetische Dispositionen tür ındıyviduelle Eigenschaften, iınsbeson-
ere auch tür estimmte Krankheıten, erkennen lassen, die für das ZESAMLTE 18
ben der Betreffenden festliegen. Wenn solche hochsensible genetische Daten mi1ıt
Hılte eıner Verfahrensautomatisierung durch gezielte Verknüpfung kombiniert
würden, könnten S1C weıtgehende Auftschlüsse ber das „genetische Persönlich-
keıtsprofil“ geben. Inwieweıt die Einhaltung ANHCMCSSCHCI datenschutzrechtli-
cher Absıiıcherungen och wırksam kontrollierbar ware; 1sSt umstrıtten. Die Er-
mıiıttlung genetischer Merkmale eines Individuums ann überdies auch insotern
die Persönlichkeitsrechte rıtter berühren, als S1C bestimmte Rückschlüsse auf
genetisch verwandte Personen zulassen?.

Anwendungsmöglichkeiten 1mM Versicherungs- und Gerichtswesen

Für private Versicherungen VOT allem Kranken- un Lebensversicherungen
könnten (z;entests VO Interesse tür die jeweılıgen Risıkobewertungen werden.
i1ne Dıifferenzierung VO Versicherungsnehmern ach genetischen Risiıken, wa

nach spater ausbrechenden Krankheıten, würde 7zweiıtellos gravierende K Pro-
bleme schaften. Auf den antragstellenden potentiellen Versicherungsnehmer
könnte eın Druck ausgeübt werden, genetische Informationen, die se1n Persön-
lichkeitsrecht tangıeren, einholen un offenbaren mussen. Damıt ergäben sıch
auch i Datenschutzfragen. Für den Versicherer hat das Interesse, siıchere
Krankheitsprognosen der eiıgenen Versicherungsnehmer P kennen, eiınen hohen
Stellenwert. Im Bereich der privaten Krankenversicherungen würden solche In-
teressenkonflikte beträchtliche Teıle der Bevölkerung treffen?.

7Zu den üblichen Abklärungen VOTLT Vertragsabschlufß gehört die Sammlung VO

Informationen ber dl€ bisherige Krankheitsbiographie einschliefßlich des aktuel-
len Gesundheitszustands des Antragstellers. Za diesem 7Zweck dürfen auch Aus-
künfte VO behandelnden Ärzten, Zahnärzten usf. SOWI1eE VO entsprechenden In-
stıtutionen (Krankenhäuser A,} nach Entbindung VO der äarztlichen Schwei-
gepflicht eingeholt werden. Nach geltendem Versicherungsvertragsrecht hat
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der antragstellende Versicherungsnehmer dem Versicherer alle ıhm bekannten
erheblichen Gefahrenmomente anzuzeıgen. Im Fall der Ermittlung genetischer
Dıispositionen für eventuell spater ausbrechende Krankheiten könnte CS
Härtetfällen kommen, INan die gegenwärtıge Verpflichtung ZUur Miıtteilung
VO risıkosteigernden Faktoren als Ma{fistab zugrunde legt. Es wırd befürchtet,
dafß die Tendenz, Risikokandidaten auszuschliefßen, verstärkt wiıird Wer MOg-lıchst NUur Versicherungsnehmer mıiıt nıedrigem Risıkopotential selınen Kliıen-
ten zahlt, ann sıch durch entsprechend niedrige Prämıien unter Umständen
Wettbewerbsvorteile 1m priıyaten Versicherungsgeschäft erkämpfen *.

Im Mıttelpunkt der Diskussion eım Gerichtswesen steht der Eınsatz des
DNA-Fingerprintings 1m Rahmen VO Strafverfahren Zzur Auswertung VO  e} "Pat-
SPUurch mMuiı1t dem Ziel einer Identifizierung un: Überführung VO Straftätern. Die
Methode arbeitet Nnur miıt nıchtkodierenden (keine Erbinformationen tragenden)
DNA-Abschnitten und erlaubt daher ach derzeitigem Wıssensstand keine PCI-
sönlichkeitsrelevanten „Überschußinformationen“. Diskutiert werden allerdings
auch DNA-Analysen 1m kodierenden Bereich ZUu Ermittlung fahndungsgeeigne-
ter Merkmale 1mM Interesse eıner Täteridentifikation. uch die Erfassung VON A m
netischen Krankheiten un Persönlichkeitseigenschaften (Z.B 1im Blick auf die
rage der Schuldfähigkeit) spielt eine ZeEWISsSE Rolle in der Diskussion.

Im Zentrum des Interesses eıner Anwendung des DNA-Fingerprinting bei DE
vilbrozessen steht der Nachweis VO  w (genetischen) Verwandtschaftsbeziehungen.
Näherhin geht CS vorwıegend eiınen Eınsatz ZUT Ergänzung herkömmlicher
Gutachten bei der Abstammungsteststellung, zu Beıispiel 1m Fall der Klage e1-
1165 Kındes aut Unterhaltsleistungen CHCNH den (präsumptiven) Vater. Der ZUT

Durchführung des Fingerprintingverfahrens ertorderliche körperliche Eıngriff
übersteigt nıcht die Intensität der herkömmlichen Untersuchungsmethoden
(insbes. Entnahme eıner Blutprobe ZzUu  — Blutgruppenuntersuchung)®>.

Grundlagen eıner ethischen Beurteijlung
In der ethischen und rechtlichen Fachdiskussion besteht Konsens darüber, da{fß
wenı1gstens bestimmte Arten der Genomanalyse den Kernbereich der Persönlich-
eıt 1m Sınn des Inbegriffs der Wesenseijgenschaften und Grundcharakteristika
eıner Person betreffen können. Damıt 1STt gleichsam als Einsatzzeichen für die
ethische Reflexion der 1nweIls auft das leitende normatıve Prinzıp der menschli-
chen Personwürde als eiıner jedem Menschen in ogleicher Weıse zukommenden
(Selbst-) Wertbestimmung gegeben. Nach christlich-theologischem Verständnis
ISt die menschliche Personwürde prior1 als geschenkte, unverlierbare Auszeıich-
NUung durch (zott verstehen, der ann jedoch auch die Aufgabe des Menschen
entspricht, seiner Würde gemäfßs leben
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Entscheidend bleibt die Moralfähigkeit als Voraussetzung dafür, dafß der
Mensch Adressat der siıttlıchen Forderung (zottes se1ın ann Diese Würde wiırd
durch die Sunde ZWAAaTr verdunkelt, aber dank (z‚ottes vergebender Liebe nıcht
VO der Bedingung des Gelingens menschlicher Leıistungen abhängıg gemacht.
Die 1 normatıven Prinzıp der gleichen Würde begründete Pflicht, die Selbstbe-
stiımmung un Integrität der Menschen achten, verlangt eıne ethische Gegen-
SteUCrUNgG eine umftassende Instrumentalisıerung menschlichen Lebens, die
mı1t der 1m Würdegedanken implizıerten Selbstzwecklichkeit unvereinbar 1Sst
Weiıl die menschliche Personwürde theologisch 1ın dem gottebenbildlichen Er-
schaffensein W1€ auch in der Eınsetzung ZUuUr Statthalterschaft gründet und iın der
Erlösung durch Christus SOWI1e in der Berufung rAUbeE ewıgen Gemeinschaft mi1t
(Z0Oft bestätigt wird, kommt S1C einer Kurzformel tür das Heilshandeln (zottes

Menschen gleich. Die theologische Deutung konvergiert mMıt Jjener philoso-
phischen Tradıtion, derzufolge die menschliche Personwürde in den das moralı-
sche Verantwortungsbewußßstsein konstituierenden geistigen Anlagen gründet.
Insotern diese Voraussetzungen allen Menschen zukommen, hat die Personwuür-
de als eiıne ür alle gleiche Wertbestimmung gelten®.

Die jer anstehende ethische Problematik betritft iın hohem Ma{fß Materıen, die
1m staatlich-rechtlichen Regelungsbereıich lıegen un: deshalb möglıchst allge-
meingültiger Lösungen bedürten. Die ethische Reflexion wiırd demzufolge bel Je-
MCn soz1alethıischen Aspekten 5} die die Verbindung ZUT Personwürde als
einer verfassungsrechtlichen Grundnorm besonders unterstreichen. In der Aner-
kennung gleicher Würde 1St die Anerkennung der gleichen Freiheıit eingeschlos-
SCS1.- Aus diesem Grund gelten Menschenrechte 1m Sınn VO Freiheitsrechten als
Ausdruck der Achtung der Menschenwürde. Menschenrechte betonen eın
Grundcharakeristikum: Der Mensch 1St kraft seiıner Zugehörigkeıit Y Mensch-
eıt eın Wesen der Würde, dem Rechte zustehen.

Im Blick auf die Problematik postnataler Genomanalysen 1St näherhin das all-
gememne Persönlichkeitsrecht ın der doppelten Bedeutung eiınes sowohl subjektiv
priıvaten WwW1e€e subjektiv öffentlichen Rechts angesprochen. Der Unterschied lıegt
dabei weniıger 1m Inhalt; s geht die Voraussetzungen, Rahmenbedin-
SUNscCH der Güter, die der leib-seelisch-geistigen Integrität un Entfaltung der
menschlichen Persönlichkeit dienen un diese aNSCMECSSCH schützen. iıne Dıittfe-
FOILZ erg1bt sıch jedoch bei den Normadressaten: 1er 1St CS VO entscheidender
Bedeutung, da{fß Grundrechte ach vorherrschender Auslegung nıcht NUTr als AB-
wehrrechte gegenüber dem Staat verstehen sind, sondern darüber hınaus auch
als „wertentscheidende Grundsatznormen, die für die Rechtsverhältnisse 7 W1-
schen Privaten in 7zweiıtacher Weıse VO Bedeutung sıind Zum eıiınen sind die
Grundrechte als objektive Wertentscheidung be1 der Auslegung un: Anwendung
des einfachen Rechts berücksichtigen Zum andern ann sıch AaUS den in
den Grundrechtsnorrnen enthaltenen objektiven Wertentscheidungen eiıne Ver-
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pflichtung für den Gesetzgeber ergeben, die durch einzelne Grundrechte Cr
schützten Rechtsgüter auch gegenüber Dritten bewahren.“

Dem VO Bundesverfassungsgericht A4US der allgemeinen Grundnorm der
Menschenwürde un AaUuUs dem Recht auf freie Entfaltung abgeleiteten allgemei-
NCN Persönlichkeitsrecht 1St die Aufgabe eıner Gewährleistung der CHSCICH PCI-
sönlıchen Lebenssphäre und der Erhaltung ıhrer Grundbedingungen zugeordnet,
„dıe sıch durch die tradıtionellen onkreten Freiheitsgarantien nıcht abschlie-
Kend ertassen lassen“

Die ethische Tragweıte dieses jedem Menschen kraft seines Personseıins 11VCI-
1erbar zustehenden allgemeinen Persönlichkeitsrechts wiırd och deutlicher,
WCNN eıne weıtere Dıfferenzierung ach Mafißgabe der verschiedenen, in den
Schutzbereich dieses Rechts tallenden (suter VOTSCHOMM wırd In unserem

Zusammenhang interessiert insbesondere das als Grundlage des Datenschutz-
rechts anerkannte Recht autf informationelle Selbstbestimmung. Dem allgemeinen
Persönlichkeitsrecht entspricht C5, da{ß der einzelne VO  e} den für seline indiyiduel-
le Entfaltung un Lebensgestaltung konstitutiven Faktoren 1e] Kenntnıis CI -
halten kann, W1€ der jeweılıge wıssenschaftliche Forschungsstand erlaubht. AI
gleich mMuUu ıhm aber die Entscheidungsfreiheit darüber zugebilligt werden, wel-
che Kenntnisse ber die eıgene Person erhalten wünscht. Das allgemeine
Persöhnlichkeitsrecht umfta{ßt demzufolge grundsätzlich sowohl eın Recht auf
Wıssen W1€C auch auft Nıchtwissen.

Mıt dem Recht aut intormationelle Selbstbestimmung wırd spezıell hervorge-
hoben, da{fß der einzelne prinzıpıiell selbst darüber entscheiden können soll, wel-
che persönlıchen Intormationen un Daten in welchem Umfang, welchem
Zeıtpunkt und tür welche Zwecke Dritten mıtgeteilt werden. Es entspricht dem
ethischen gebotenen Schutz der freien Entscheidung des einzelnen iın bezug auft
die Kenntnıis un: die Verwendungszwecke persönlichkeitsbezogener Daten. A
lerdings ann tür das allgemeine Persönlichkeitsrecht und demzufolge für das
intormationelle Selbstbestimmungsrecht keine grenzenlose Geltung 1n An-
spruch S! werden. Ethische Schranken bılden grundsätzlich ranghohe
Rechte anderer. Die Aufgabe eıner gemeiınwohlverträglichen Gestaltung des (SS-
sellschaftslebens annn estimmte Einschränkungen ertorderlich machen, die 1Im
Tolgenden och näher bestimmen sınd Dabe] 1sSt VOrausgeSseTZtL, da die Erb-
substanz eınes Menschen ZWAar grundsätzlich z Kernbereich der Persönlich-
eıt gehört, daft S1e aber nıcht schon absolut unantastbar IsSte sondern in begrün-
deten Fällen, insbesondere ZUuU Wohl der betreffenden Person selbst, Gegen-
stand medizinısch-technischer Eıingriffe se1ın darf?

Insofern Genomanalysen mıt Eıingriffen iın die leibliche Integrität verbunden
sınd, unterliegen S1E der Regel, da{fß die leiıblich-organıschen Komponenten der
menschlichen Natur strikter aut das Prinzıp Personwürde beziehen
sınd, Je zentraler un: fundamentaler S1Ce tür die Selbstvollzüge und Entfaltung e1-
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NeEeTr Person sınd Damıt stellt sıch die Frage ach der Beziehung zwiıischen der gC-
netischen Konstıitution un der personalen Identität eınes Menschen. In der
Fachdiskussion wiırd nachdrücklich die Notwendigkeit eıner sorgfältigen Unter-
scheidung zwıschen genetischer Einmaligkeit un personaler Identität hervorge-
hoben

Der entscheidende Gesichtspunkt 1St darın sehen, da{fß eın indıiyıduelles
menschliches Genom den naturhaften Entfaltungsrahmen un das organısche
Disposıtionsteld der betreffenden einmalıgen Person darstellt. Der Schutz dieses
Dispositionsfelds bemißt sıch seiner Bedeutung für den Schutz der betreffen-
den Person. Deren Würde verlangt, da{fß die „naturale Bauanleitung“ des leibli-
chen Organısmus nıcht Objekt VO Willkür un umftfassender Instrumentalisıe-
rung wiırd, sondern gemäfß dem eiınem sıttlıchen Subjekt zustehenden Achtungs-
anspruch behandelt wiırd L

Mıt diesen normatıven Überlegungen sınd treılich Erst notwendige, nıcht aber
schon hınreichende Krıitereien Z Beurteilung der konkreten Anwendungsfra-
sCh Fur die ertorderlichen Güterabwägungen un!: Folgenabschätzun-
SCn siınd ach dem Grundsatz, da{ß die sıttliche Bewertung eıner Handlung den
Gesamtkomplex der Bestimmungsgründe (Zex integra causa”) berücksichtigen
mufß, och welıtere Faktoren ın dıe Urteile einzubeziehen.

FEthische Beurteilung der Anwendungsbereiche: Privates Versicherungswesen

Krankenversicherungen. In die ertorderliche Güterabwägung einzubeziehen
1St Zu einen das legıtime Ziel des Versicherungsnehmers, die Absıcherung Dn
genüber estimmten krankheitsbedingten Rısıken; Z andern 1St das Interesse
des Versicherers un der Versichertengemeinschaft der Kalkulierbarkeit und
Begrenzung solcher Risiıken berücksichtigen; diese Überlegung wırd nıcht
letzt durch die Wettbewerbslage un: die damıt verbundene Notwendigkeit be-
stiımmt, die Versicherungsprämien miıt den angebotenen Leıistungen 1ın eın Mar kt—
gerechtes Verhältnis bringen. Die wirtschaftlichen Erfolge VO Privatversiche-
FruNgscCh belegen ZUE Genüge, da{fß die herkömmliche Datenerhebung sıch bewährt
hat Fıne Beschränkung VO DNA-Analysen auf die der bisherigen Auskunfts-
pflicht ehesten entsprechenden Fälle, das heißt Z Klärung konkreter An-
haltspunkte ın bezug auf bestehende der unmıiıttelbar bevorstehende Krankhei-
teCN; erscheıint im Blick auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ausreichend.
Dabe] 1ST die Beachtung der internatıional anerkannten medizinethischen Stan-
dards (insbesondere Prinzıp der wohlinformierten Freiwilligkeit; gesicherte
diziınısch-technische Qualität der Verfahren) vOrausgesetzZt.

ıne weitergehende Offenlegung genomanalytischer Testergebnisse bedeutete
eıne erhebliche Einschränkung des Persönlichkeitsrechts, da{ß dafür sehr g1d-
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vierende Gründe überzeugend nachgewiesen werden mülsten. Solche Argumente
sınd aber nıcht erkennbar, da{ß DNA-Analysen als verbindliche Vorausset-
ZUNS VO Versicherungsverträgen NUu  a in dem CNANNLCH, CHNS umgrenzten Aus-
ma{ als moralısch zulässıg 1ın Betracht kommen. Dementsprechend 1St die Offten-
barungspilicht VO Ergebnissen etwalger trüherer Analysen un auch die Ent-
bıindung behandelnder Arzte und betrottener Instıtutionen (Krankenhäuser U: 2
VO der Schweigepflicht CHNS auszulegen. Die Pflicht des Staates ZU wırksamen
Schutz der Grundrechte verlangt in Anbetracht des Mißbrauchspotentials klare
gesetzliche Regelungen. Diese Aussagen gelten primär tür Analysen auft der
DNA-Ebene Sıe sınd sinngemäfß auf proteinchemische un Chromosomenana-
Iysen beziehen. ES sollte jeweıls diejenige Methode gewählt werden, die keıine
der doch die geringsten persönlichkeitsrelevanten UÜberschußinformationen CI -

arten äßt Letztere waren sogleich vernıiıchten 11
iıne weıter gefaßte Lösung würde voraussıchtlich ZUr genetischen Ertassung

sehr oroßer Bevölkerungsgruppen führen und damıt nıcht 1U  —_ das informationel-
le Selbstbestimmungsrecht MAasSsS1ıv tangıeren, sondern auch beträchtliche Rısiıken
eıner genetischen Ausforschung schaffen. Skepsıs 1sSt mehr angebracht, als
in bezug auf sehr viele genetische Veranlagungen keineswegs eıne ausreichend S1-
chere Prognose ber künftig ausbrechende Krankheiten 1St. Be1i e1-
neTr Prämienstufung ach Maißgabe genetischer Rısıken wiırd zudem die Proble-
matık genetischer Diskriminierung akut. Hıngegen könnte eın besser adap-
tıertes Rücktrittsrecht der Versicherungsgesellschaften für den Fall gedacht WCCI-

den, da{fß sıchere Kenntnisse ber unmıiıttelbar bevorstehende Erkrankungen eım
Vertragsabschlufß vorsätzlich verschwıegen wurden L

Di1e skizzierte ethische Orientierungslinte, derzufolge Genomanalysen NUur in
CN umgrenzten un gesetzlich StreNg kontrollierten Fällen zulässıg se1in sollen,
entspricht der Idee eıner solidarıschen Gefährdungsgemeinschaftt, die bestimm-
tcn, überproportionalen Rısıken ıhrer Mitglieder durch Versicherungsleistungen
begegnen ll Dıie Ungewißheıt der versicherten Tatbestände entspricht grund-
sätzlıch dem Sınn eıner Versicherung ?. Dıies annn I1a iındes nıcht behaupten,
WCeNnN 111nl mı1t ımmer besseren Analysen un: Prognosen eben Jjene Risıken aus$s-

schließen möchte, die versichert werden sollen.
Lebensversicherungen. Auf dem Hintergrund der soz1alen Funktion VO

privaten Lebensversicherungen 1Sst eın Eınsatz genomanalytıscher Untersuchun-
SCHh 1m Zusammenhang mıt dem Abschlufß der der Änderung VO Versiche-
rungsvertragen nıcht grundsätzlıch als moralısch unzulässıg betrachten, WE

konkrete Verdachtsmomente eıne Abklärung vertragsrelevanter gesundheitlicher
Fragen 1m Rahmen der bisher anerkannten Dimensionen der Risıkobewertung
angezeıgt erscheinen lassen. Der üblichen Anzeigepflicht des Versicherungsneh-
INCTS entspräche auch eiıne Mitteilungspflicht VO Ergebnissen aus trüheren (ze-
nomanalysen, sOweıt S1€e lebensbedrohliche Krankheiten betreffen.
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Die ethıisch sensiblere Fragestellung bezieht sıch 1er auf die Getahr eiıner
zulässıgen Weıterverwendung der erhobenen genetischen Daten. Die für die Ver-
sıcherungswirtschaft konstatierte Praxıs, „auch 1mM Bereich der Lebensversiche-
rung personenbezogene Daten Rückversicherer, andere Versicherer, ZC1N-

trale Datensammlungen und Hınweıissysteme der Fachverbände, 1aber auch
Versicherungsvertreter übermitteln“ 14 kollidiert 1m Fall VO Genomanalysen
mI1t den Persönlichkeıitsrechten: deren vorrangıger Schutz erfordert eıne DESECLZ-
ıch gesicherte Eiınschränkung, die eıne solche zweckentfremdende Datenüber-
miıttlung unterbindet. Die Ertüllbarkeit dieser Bedingung 1St als moralıisches ä-
lässıgkeitskriterıum betrachten.

Genomanalysen 1m Gerichtswesen

Dıie ethische Bedeutung des Interesses der möglıchst SCHAUCH Aufklärung VO  w

Straftatbeständen einschliefslich des Nachweises der Unschuld VO  a} {Jn=
recht Verdächtigten stellt prinzıpiell eın starkes Argument ZUguUunNstenN der
Pflicht JA Duldung aufklärungsrelevanter körperlicher Untersuchungen dar, die
keine enswerten gesundheıtliıchen Nachteiıle tür die betroffenen Tatverdäch-
tigen haben un: keine Verletzung der persönlıchen Intiımsphäre bedeuten.
DNA-Analysen 1m nıchtkodierenden Bereich (DNA-Fingerprinting/DNA-Pro-
tılıng) tühren ach heutigem Wissensstand persönlichkeitsneutralen Ergebnis-
SCI1; S$1Ce erlauben lediglich eıne Aussage ber die Täteridentität; 1€eSs allerdings
eıne sorgfältige, technısch ınwandtreie Durchführung vVvOrausgeseLzL mıt sehr
hoher Wahrscheinlichkeit. S1e gehen in bezug auf die Eıngriffsintensität nıcht
ber akzeptierte herkömmliche Vertahren hınaus (z Blutgruppenbestim-
mung). S1e stellen keinen Eingriff 1ın den Kernbereich der Persönlichkeit dar un
ermöglıchen keine genetische Ausforschung.

Das Allgemeininteressse einer für den Schutz eıner tunktionstüchtigen
Rechtsordnung unverzichtbaren wırksamen Strafverfolgung verpflichtet
den Staat, sıch der zuverlässıgsten Miıttel bedienen, SOWeIlt ıhr Eınsatz LLLOTAd-

lisch zulässıg 1STt. Die Persönlichkeitsrechte des einzelnen werden nıcht unzuläs-
S12 eingeschränkt, WenNnn iınnerhalb der beschriebenen Grenzen eiınem hochran-
ov1gen Allgemeingut Priorität eingeräumt wırd

Damıt die tür eine moralische Zulässigkeit wesentlichen Bedingungen auch In
der Praxıs Beachtung finden, sınd allerdings klare gesetzliche Regelungen aNSC-
ze1gt, die orundsätzlıch eiıne richterliche Anordnungskompetenz vorsehen, den
notwendıgen Qualitätsstandard sıchern un die Aufbewahrungsdauer des VCI-

wendeten Zellmaterıials regeln. Grundsätzlich sollte die Verwendung des Unter-
suchungsmaterı1als auftf das jeweıilıge Vertahren begrenzt werden. Nur be] Vorlie-
sCh gravierender rechtsstaatlicher Erfordernisse sollte eıne Präventionszwecken
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dienende Ausnahme möglıch se1ın (z Vorbeugung Wiederholungsgefahr
schwerer Straftaten).

Für die Verwendung genomanalytischer Resultate, die Auskunft ber Erbin-
formatıonen geben können (kodierender Bereich), müßten, soweıt S1€e in 1bsehba-
rer Zeıt eınmal zuverlässıg mögliıch se1n sollten, strikte gesetzliche Beschränkun-
sCH auft fahndungsgee1gnete iußere Merkmale W1e€e Augen- un Haartfarbe Gr
sehen werden. Die Herstellung eıner Art „genetischen Phantombilds“ entspräche
einigermaßen den Hınweıisen, die auch ein Tatzeuge ZUTr Identifizierung eınes
Läters beitragen annn

Ethische Bedenken müuüften ındes weıtergehende Auswertungen ZeaAU-
ert werden (Z Feststellung genetischer Erkrankungen, die mıt bestimmten
iußeren Merkmalen einhergehen). Genomanalysen AT Ertassung VO Charak-
tereigenschaften und weıteren Persönlichkeitsmerkmalen waren Vorausgesetzt,
da{ß S1Ee überhaupt jemals mögliıch seın sollten mIıt den geNaNNTLEN Persönlich-
keitsrechten als moralischen Kriterien nıcht mehr vereinbaren, insotern die
Verdächtigten Jjer völlig tür die 7wecke der Aufklärung VO Straftatbeständen
funktionalisıert würden. Unter der Voraussetzung, da{ß genetisch bedingte
Krankheiten sıch nachweıslich determinierend auf bestimmte geistige Vollzüge
(z Entscheidungsfähigkeıit) auswirken sollten, ware eine mögliche Ausnahme-
regelung allentfalls 1m Blick auf die Qualität forensischer Gutachtertätigkeit C1I-

wagenswert, sOoweıt CS dıe Beurteilung der Schuldfähigkeıit der der Wahr-
scheinlichkeıt eınes künftigen straffreıen Lebens geht. Sollten solche Analyse-
möglichkeiten jemals wiırkliche praktische Bedeutung erlangen, ware die SIrCHNS
7zweckorientierte Kontrollierbarkeıt der anfallenden Daten eıne wesentliıche Be-

dingung der moralischen Zulässigkei l
Als „Prototyp” be] Zivilprozessen oilt die Vaterschaftsfeststellung. Sofern die

Kenntnıiıs der eigenen Abstammung Z Spektrum des Persönlichkeitsrechts er
hört, mı1t dem die bislang üblichen, anerkannten Aufklärungsuntersuchungen le-

oıtımıert wurden, wiırd InNnan auch den Einsatz genomanalytıscher Tests 1m nıcht-
kodierenden Bereich diesem 7 weck ethisch nıcht grundsätzlıch ablehnen kön-
8<  = egen das anerkannte Recht eines Kındes auf Kenntnıis seıiner Abstammung
annn eın entsprechend gewichtiges Recht des betreffenden Elternteıls auf Ver-

weıgerung eıner genetischen Untersuchung dieser persönlichkeitsneutralen Art

geltend gemacht werden. Di1e Eingriffsintensität eınes DNA-Fingerprintingtests
übertrifft keineswegs dıe herkömmlichen, anerkannten Vertahren (zum Beispiel
Blutgruppenuntersuchung). Solange jedoch ein1ıge derzeıt bestehende Unsicher-
heiten nıcht definıtıv behoben sind, sollte der „genetische Fingerabdruck“ NUu  a als

ergänzendes Vertahren eingesetzt werden. Fur den Umgang mı1t den antfallenden
Daten gelten sinngemäfßs die im vorangehenden Abschnuitt skızzıerten Bedingun-
sCH l
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